Dienstvereinbarung zur Umsetzung des § 84 SGB IX (Betriebliches Eingliederungsmanagement - BEM -) für Beschäftigte an Staatlichen Schulen im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes Jena/Stadtroda und im Staatlichen Schulamt Jena/Stadtroda
Auf Grundlage des § 84 Absatz 2 SGB IX vereinbaren das Staatliche Schulamt Jena/Stadtroda, die Schwerbehindertenvertretung und der Bezirkspersonalrat:
Beschäftigte an Staatlichen Schulen im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes Jena/Stadtroda, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, haben Anspruch auf verstärkte Prävention nach § 84 Absatz 2 SGB IX.
Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen und frühzeitig Gründe und Ursachen auszuschließen, die zu einer erneuten Arbeitsunfähigkeit führen und den Arbeitsplatz gefährden könnten, hat der Beschäftigte das Recht, mit einem Vertreter des Staatlichen Schulamtes Jena/Stadtroda ein Gespräch über entsprechende Schwerpunkte und Maßnahmen zu führen.

Das Staatliche Schulamt Jena/Stadtroda vereinbart mit den Schulleitern eine regelmäßige Meldung über Langzeiterkrankte, die sechs Wochen und länger im Laufe eines Jahres arbeitsunfähig sind. Hierzu soll das Datenblatt betriebliches Eingliederungsmanagement Meldeformular - Anlage 3 - verwendet werden. Das Staatliche Schulamt Jena/Stadtroda gibt diese Informationen an den Bezirkspersonalrat und bei schwerbehinderten Beschäftigten an die Schwerbehindertenvertretung weiter, sofern der Beschäftigte diesem zustimmt.
Der Beschäftigte wird von Seiten des Staatlichen Schulamtes Jena/Stadtroda angeschrieben und über die Möglichkeit eines Gespräches informiert.
Das angebotene Gespräch wird mit dem zuständigen Ansprechpartner im Staatlichen Schulamt Jena/Stadtroda geführt.
Der Beschäftigte entscheidet, ob an diesem Gespräch ein Vertreter des Bezirkspersonalrates und der Beauftragte der Schwerbehindertenvertretung teilnehmen sollen.
Macht der Beschäftigte von diesem Gesprächsrecht Gebrauch, so ist innerhalb von 14 Tagen ein Termin zu vereinbaren.
Über das Gespräch wird ein Gesprächsprotokoll angefertigt.
Die Angaben des Beschäftigten sind freiwillig und werden aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes streng vertraulich behandelt. Der Betroffene bestimmt, wem welche Angaben zum Gesundheitszustand oder persönlichen Lebensumständen offenbart werden. 
Aufzeichnungen des Integrationsteams werden nicht zur Personalakte genommen, es sei denn, dies wird von dem Betroffenen ausdrücklich gewünscht.

Eine Kopie des „Anschreibens an den Beschäftigten“ (Anlage 1) und die „Einverständniserklärung (Anlage 2) sind in die Personalakte aufzunehmen und wie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu behandeln. Nach Abschluss des BEM sind diese Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag aufzubewahren und entsprechend § 95 Abs 1 ThürBG - wie andere Krankheiten - nach 5 Jahren aus der Personalakte zu entfernen.
Weitergehende Aufzeichnungen, die ausschließlich eine bestimmte Person betreffen, sind von allen Mitgliedern des Integrationsteams datenschutzgerecht aufzubewahren und nach der Durchführung des BEM zu vernichten. Die Dienststelle hat dafür die notwendigen Möglichkeiten zu schaffen.

Wenn der Beschäftigte es wünscht, sind entsprechende Maßnahmen zur Wiedereingliederung (auch auf ärztliches Anraten) sowie Hilfen (z.B. technische Hilfen, in Absprache mit dem Integrationsamt bzw. dem Reha-Träger) anzubieten.
Stadtroda, den

_______________________

Schulamtsleiter
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_________________________

Vorsitzende Bezirkspersonalrat

Stadtroda, den

________________________________

Vorsitzende Schwerbehindertenvertretung

